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Haftkosten für Rentner 
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vielen Dank für Ihre E-Mail vom 17. Januar 2020, mit der Sie um Auskunft über 

eine Beteiligung von Rentnern an den Kosten der Inhaftierung bitten. 

Nach den gesetzlichen Bestimmungen des Bayerischen Strafvollzugsgesetzes ha-

ben Gefangene, die nicht arbeiten können oder nicht arbeiten, weil sie nicht zur 

Arbeit verpflichtet sind, einen Haftkostenbeitrag zu entrichten, wenn sie Einkünfte 

beziehen. Hierunter fällt auch eine Rente. Ein Freibetrag von derzeit knapp 300 

EUR verbleibt Gefangenen jedoch stets. Von der Erhebung eines Haftkostenbei-

trags wird abgesehen, soweit dies notwendig ist, um die Wiedereingliederung der 

Gefangenen in die Gemeinschaft nicht zu gefährden. 

Ich hoffe, Ihnen mit dieser Auskunft geholfen zu haben. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
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